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Vorwort zur 12. Auflage

Die Neuauflage spiegelt die Dynamik des internationalen Wirtschaftsrechts wider.
Neue Entwicklungen erfassen eine Vielzahl von Regelungsbereichen. Die gesteigerte
Bedeutung der Unternehmensverantwortlichkeit im Lichte einer immer weiter aus-
greifenden Spruchpraxis der nationalen Kontaktstellen, der öffentlichen Diskussion
und gesetzgeberischer Maßnahmen schlägt sich in einer deutlichen Ausweitung des
Abschnitts zur Corporate Social Responsibility nieder. Auch die Abschnitte zum Welt-
handelsrecht und zum internationalen Investitionsrecht haben einen erheblichen Aus-
bau erfahren.

Die Zielsetzung des Buches ist unverändert geblieben. Die Darstellung ist als einfüh-
render Leitfaden gedacht, der das Verständnis für die Ordnung der internationalen
Wirtschaftsbeziehungen im Geflecht von Völkerrecht, Europäischem Unionsrecht
und nationalem Wirtschaftsrecht erleichtern soll. Das Kurzlehrbuch wendet sich an
Studierende der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ebenso wie an Leserinnen
und Leser aus der Anwalts- und Unternehmenspraxis, welche eine Orientierung auf
dem weiten Gebiet des internationalen Wirtschaftsrechts suchen.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Bonner Lehrstuhls, insbesondere
Herrn Dr. Sebastián Mantilla Blanco, LL.M., danke ich wieder für ihre engagierte
Mitwirkung.

Bonn, im Januar 2020 Matthias Herdegen
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